
Tarif für die unterbrechbare Abgabe elektrischer Energie 

(Unterbrechbarer Tarif U) 

vom ... 

 

 

Der Grosse Gemeinderat erlässt, gestützt auf Art. 44 des Reglements über die Abgabe 
von Energie und Wasser durch die Versorgungsbetriebe vom 28.10.1969,1 als Gebüh-
rentarif: 
 
Anwendungs- Art. 1 
bereich  Dieser Tarif gilt für die Abgabe elektrischer Energie in Nieder-

spannung für fest angeschlossene Anlagen oder Geräte mit ei-
nem gesamten elektrischen Anschlusswert von mehr als 10 kW, 
sofern die Belieferung zeitweise unterbrochen werden kann.  
Die Anwendung dieses Tarifs setzt voraus, dass das Werk die 

Lieferung von elektrischer Energie von Montag bis Freitag inner-
halb der Hochtarifzeit zweimal pro Tag während je zwei Stunden 
ohne Vorankündigung unterbrechen kann. Nach einem Unter-
bruch muss die Lieferung jedoch mindestens gleich lang dauern 
wie die vorausgegangene Unterbrechung.  

Energiemessung Art. 2 
Die Energiebezüge werden über eine separate Messeinrichtung 

getrennt nach Hochtarif und Niedertarif erfasst. 
Bei Bezugsverhältnissen mit Energieverbrauchsapparaten, die 

einen hohen Blindenergiebedarf haben, werden die Blindenergie-
bezüge separat gemessen. 
Die Tarifzeiten sind: 

a. Hochtarif (HT): Montag bis Freitag 07.00 bis 20.00 Uhr 
 Samstag 07.00 bis 13.00 Uhr 

b. Niedertarif (NT): Übrige Zeiten 
Das Werk kann die Tarifzeiten aus technischen Gründen vorü-

bergehend verschieben. 

Gebühren Art. 3 
  Die Gebühren für die bezogenen Mengen Energie betragen 

a. während den Hochtarifzeiten 16,0 Rp./kWh 
b. während den Niedertarifzeiten 8,0 Rp./kWh 
Die Grundgebühr beträgt Fr. 10.-- pro Bezugsmonat und Mess-

stelle. 
Für Blindenergiebezüge, die während einer Ableseperiode die 

Höhe von 42,6 % des jeweiligen Wirkenergiebezuges überstei-
gen (Leistungsfaktor cos phi = 0,92), werden folgende Gebühren 
erhoben 
a. während den Hochtarifzeiten 4,0 Rp./kVarh 
b. während den Niedertarifzeiten 3,0 Rp./kVarh 
Die Mehrwertsteuer ist in den in diesem Tarif festgesetzten 

Gebühren nicht enthalten. 
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Technische Art. 4 
Voraussetzungen  Die technischen Voraussetzungen für das Unterbrechen der Be-

lieferung und für die separate Messung der entsprechenden E-
nergiebezugsmengen sind Bestandteil der Hausinstallation und 
somit nicht Sache des Werks. 

Aufhebung bis- Art. 5 
herigen Rechts  Der Tarif für die unterbrechbare Abgabe elektrischer Energie 

(Unterbrechbarer Tarif U)1 vom 30. April 1996 wird aufgehoben. 

Inkrafttreten Art. 6 
Dieser Tarif tritt am 1. Oktober 2003 in Kraft. 

 
 
 
St.Gallen, den .... 
 
 
Im Namen des Grossen Gemeinderats 
Der Präsident: 
Karl Gabler 

 
Der Stadtschreiber: 
Manfred Linke 

A 
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